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Bekanntmachung 

Kommunalwahlen am 30. August 2009/Nachwahl am 27. September 2009 
hier: Wahl des Rates der Stadt Wuppertal 

Der im Wahlbezirk 01 Elberfeld-Mitte für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands - 
SPD - für den Rat der Stadt gewählte Bewerber, 

Herr Daniel Kolle, 

hat auf sein Mandat verzichtet. Als Nachfolger wird der unter der lfd. Nr. 16 der Reser
veliste der SPD benannte Bewerber, 

Herr 
Guido Grüning 
Nützenberger Str. 65 
42115 Wuppertal 
geboren 1967 in Wuppertal 

festgestellt. 

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats beim Wahlleiter für das Stadtgebiet 
Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, 42269 Wuppertal, Einspruch eingelegt werden. Der Ein
spruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. Die Frist zur 
Erhebung eines Einspruchs beginnt am Tage dieser Bekanntmachung. 

Wuppertal, den 17. Juni 2010 

Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 

gez. 

Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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400.2 07.06.2010/6675 


Bekanntmachung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 

 zwischen den Städten Wuppertal, Remscheid und Solingen 


zur Übertragung der Aufgaben nach dem Gesetz zur Bildung Einheitlicher 

Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen (EA-Gesetz NRW)  


Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 
den Städten Wuppertal, Remscheid und Solingen zur Übertragung der Aufgaben 
nach dem Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen 
(EA-Gesetz NRW) in Verbindung mit der Richtlinie 2006/123/EG vom 12.12.2006 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt aufsichtsbehördlich genehmigt und gemäß § 
24 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf (Nr. 18 vom 14. Mai 2010) bekannt 
gemacht. 

Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 GkG hingewiesen. 

Wuppertal, den 07.06.2010 

Gez. Wittenzellner 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote 

Aufgebot vom Sparkassenbuch 

Nr. 4212930814 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da anderenfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag 
der Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 

Wuppertal, den 17.06.2010 	 STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
Der Vorstand 

2. Kraftloserklärungen 

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 

Nr. 3412572665 
Nr. 3010896680 
Nr. 3431828056 

Wuppertal, den 17.06.2010 	 STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
Der Vorstand 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 


(Benachrichtigung Herr Felix Wiese) 


Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

1. 	 Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

2. 	 Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
Herrn Felix Wiese 
Hesselnberg 41, 42285 Wuppertal 

3. 	 16.06.10, Aktenzeichen des Dokuments: ; 304.52 - 27286418 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Fol
ge haben kann. 

Wuppertal, den 23.06.2010 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW 

(Benachrichtigung Herrn Waldemar Ryszard Trapski) 


Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

1. 	 Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
Ressort 302 Ordnungsamt, 302.21- A, Zimmer A-389 
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 

2. 	 Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
Herrn Waldemar Ryszard Trapski 
Jägerhaus 87,42287 Wuppertal 

3. 	 Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 31.05.2010, 220003181 SB 79 

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Fol
ge haben kann. 

Wuppertal, den 23.06.2010 
i. A. 

gez. 

Wiesenberg 
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